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Rechtssatz

Die Argumentationsführung in einem Erlass, wonach die Ausübung der Fremdenführertätigkeiten in Österreich eine

eingehende Kenntnis und Vertrautheit mit den für Österreich charakteristischen lokalen, kulturellen und ethnischen

Gegebenheiten voraussetze, weshalb dem sich daraus für den Fremdenführer ergebenden AnforderungsproAl nur

durch einen in Österreich niedergelassenen Gewerbetreibenden, der den speziAsch auf Österreich zugeschnittenen

Befähigungsnachweis erbringe, in zufrieden stellendster Weise Rechnung getragen werden könne, ist gerade jene, die

der EuGH in Bezug auf Fremdenführer, die mit einer Reisegruppe aus einem anderen Mitgliedsstaat einreisen,

verworfen hat (vgl. etwa das Urteil des EuGH vom 26. Februar 1991 in der Rechtssache C-154/89,

Kommission/Frankreich, Slg. 1991, I-659, Randnummern 17 - 21).
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